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BELLA BLOCK
Hundepension 
und Tagesbetreuung

Matina Block
Schafhauser Landstraße 13
23826 Bark-Schafhaus
Tel.: 0 45 58 - 98 13 33
Mobil: 0151 - 21 705 805
Block.Matina@t-online.de
www.hundepension-block.de

P e n s i o n s v e r t r a g  
f ü r H u n d e

Eigentümer/Halter des Hundes

Name:______________________________________________________

PLZ/Ort/Straße:_______________________________________________

Personalausweis-Nr. oder Reisepass-Nr.:______________________________

Telefon Festnetz:______________________________________________

Handy:_____________________________________________________

Email:______________________________________________________

Im Urlaub bin ich zu erreichen unter

Telefonnummer: ____________________________________________

Hundesteckbrief

Name: ________________ Rasse: ________________

Geburtstag: ________________ Geschlecht: ________________

Transponder-Nr.:______________________________________________

TASSO-Kenn-Nr.:______________________________________________

kastriert/sterilisiert: � ja � nein

Haustierarzt: ____________________________________________

Hält die Hundepension Bella Block eine tierärztliche Behandlung für dringend not-
wendig (Notfall), so willigt der Hundeeigentümer/Hundehalter bereits jetzt schon 
ein, dass die Hundepension Bella Block den Hund ohne vorherige Rücksprache im 
Auftrag und auf Rechnung des Hundeeigentümers/Hundehalters in tierärztliche 
Behandlung an einen von ihr bestimmten Tierarzt gibt. 

Andernfalls werden wir Sie über etwaige notwendige Maßnahmen telefonisch 
benachrichtigen und vorab Ihr Einverständnis zur tierärztlichen Behandlung ein-
holen.

Sollte die Hundepension Bella Block aufgrund der tierärztlichen Behandlung in Vor-
kasse gegangen sein, sind die Kosten bei Abholung des Tieres in bar zu begleichen. 
Hinzu kommen etwaige Kilometergeld-Kosten in Höhe von 0,40 EUR pro tatsächlich 
gefahrenen Kilometer zuzüglich des etwaigen Zeitaufwands in Höhe von 5,00 EUR 
pro Stunde.

Der Verdacht auf eine Erkrankung des in Pension zu gebenden Hundes ist ausdrück-
lich vom Hundeeigentümer/Hundehalter bekannt zu geben. Die Pension Bella Block 
übernimmt keine Haftung für kranke Hunde und deren Folgen.

mailto:Block.Matina@t-online.de
http://www.hundepension-block.de
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Aufenthaltsdauer:

von (Datum/Uhrzeit): ________________________________________

bis (Datum/Uhrzeit): ________________________________________

Sollte der Hund nicht spätestens bis zu einer Woche - ohne vorherige Absprache -
nach dem vereinbarten Pensionstermin abgeholt werden, ist die Hundepension Bella 
Block berechtigt, den Hund anderweitig, auch kostenlos (Tierheim, Privatperson) 
abzugeben. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Hundeeigentümer/Hunde-
halter.

Der Hundeeigentümer/Hundehalter zeigt rechtzeitig vor Ablauf des Pensions-
vertrages eine gewünschte Verlängerung an.

Angaben Ernährung

Da eine kurzfristige Umstellung auf eine andere Futtersorte nicht empfehlenswert ist, 
ist das gewohnte Futter mitzubringen.

Name der Futtersorte: ________________________________________

________________________________________

gewohnte Futtermenge: ________________________________________

________________________________________

Angaben Medikamente

Medikamente, die das Tier ggf. benötigt, sind mitzubringen.

Dosierung:__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Sonstige Angaben

Verhaltensweisen des Hundes (Vorlieben und Abneigungen)

Mitgabe von Tierutensilien: Für Gegenstände aus dem Eigentum des Hundeeigen-
tümers/Hundehalters wie Fressnapf, Korb, Spielzeug, Hundeleine, Decke etc. wird 
keine Haftung übernommen.
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Aufnahmebedingungen

Der Eigentümer/Halter des Hundes versichert, dass der in Pension gegebene Hund 
die nachfolgend genannten gültigen Impfungen besitzt. Sollte dies nicht der Fall sein, 
ist die Hundepension Bella Block berechtigt, vom Pensionsvertrag zurück zu treten 
oder die Impfungen auf Kosten des Hundehalters nachzuholen. Folgeschäden ver-
traglich zugesicherter Impfungen gehen zu Lasten des Hundehalters. Die Hunde-
pension Bella Block übernimmt hierfür keinerlei Gewähr und schließt jeden Schaden-
ersatz hierzu aus.

Tollwut (nicht jünger als 1 Woche bzw. nicht älter als 1 Jahr)
Staupe
Hepatitis
Leptospirose
Parvovirose

Zwingerhusten empfehlenswert

Ggf. vorher beim Tierarzt abklären. Der Impfpass des Hundes ist mitzubringen und 
verbleibt bis zum Pensionsende bei der Hundepension Bella Block.

Der Hund erhielt am …………….…………. vorbeugend eine Zecken- und Flohschutz-
behandlung (nicht älter als 4 Wochen).

Der Hund erhielt am …………….…………. eine Wurmkur (nicht älter als 4 Wochen).

Der Hund hat keine ansteckenden Krankheiten (evtl. tierärztliches Attest).

Der Hund ist nicht aggressiv gegen Menschen und andere Hunde.

Besonderheiten:____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Die Hündin ist nicht läufig. Dem Hundeeigentümer/Hundehalter ist bekannt, 
dass läufige Hündinnen nicht aufgenommen werden können. Sollte der Hunde-
halter eine läufige Hündin in Pension geben und dieses der Pension Bella Block 
verschweigen, wird für die dann auftretenden Folgen (Deckung der Hündin wäh-
rend der Pensionszeit) keine Haftung übernommen. Die hierbei entstehenden 
Kosten gehen alleine zu Lasten des Hundehalters.

Der Hundeeigentümer/Hundehalter haftet für alle durch seinen Hund verur-
sachten Personen-, Verletzungs- und Sachschäden. Der Hundeeigentümer/
Hundehalter übernimmt die Kosten für eventuelle Schäden, die sein Hund verur-
sacht, sofern diese nicht von einer Tierhalterhaftpflichtversicherung ausgeglichen 
werden.

Der Hundeeigentümer/Hundehalter versichert, dass der Hund steuerlich gemel-
det ist.
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Preisliste (Preise inkl. Mwst.)

Übernachtbetreuung (24 Stunden - jede weitere Stunde wird mit 1 EUR mehr vergütet)

kleiner Hund 1.-7. Nacht 16,00 EUR x …….. Nächte = _______________
bis 40 cm 8.-14. Nacht 14,00 EUR x …….. Nächte = _______________

ab 15. Nacht 12,00 EUR x …….. Nächte = _______________

mittelgroßer Hund 1.-7. Nacht 18,00 EUR x …….. Nächte = _______________
bis 60 cm 8.-14. Nacht 16,00 EUR x …….. Nächte = _______________

ab 15. Nacht 14,00 EUR x …….. Nächte = _______________

großer Hund 1.-7. Nacht 20,00 EUR x …….. Nächte = _______________
über 60 cm 8.-14. Nacht 18,00 EUR x …….. Nächte = _______________

ab 15. Nacht 16,00 EUR x …….. Nächte = _______________

Summe   _______________

Langzeit Tagesbetreuung für Berufstätige

- maximal 10 Stunden pro Tag - Uhrzeit: zwischen 8-19 Uhr
- jede zusätzliche Betreuungsstunde über 10 Stunden wird mit 1 EUR pro Stunde mehr vergütet
- Betreuungszeiten vor 8 Uhr bzw. nach 19 Uhr werden mit 2 EUR pro Stunde mehr vergütet
- zur genauen Erfassung und Berechnung des Pensionspreises wird ein Formular erstellt, das Bestand-

teil dieses Vertrages ist

kleiner Hund bis 40 cm 10,00 EUR
mittelgroßer Hund bis 60 cm 11,00 EUR
großer Hund über 60 cm 12,00 EUR

Kurzzeit Tagesbetreuung – bis zu 10 Stunden
Bringen und Abholen zwischen 9-19 Uhr

kleiner Hund 20,00 EUR
mittelgroßer Hund 20,00 EUR
großer Hund 20,00 EUR

Summe _______________

Die vollständigen Pensionskosten sind spätestens am 1. Pensionstag zu begleichen.

Bei unkalkulierbarer Aufenthaltsdauer (z. B. Krankenhausaufenthalt des Besitzers) wird der 
voraussichtliche Betreuungspreis fällig. Zu viel bezahlte Beträge werden in diesen Fällen bei 
Abholung des Tieres zurück erstattet. Zu wenig bezahlte Beträge sind bei Abholung des 
Tieres zu begleichen.

Ich bestätige, dass die in diesem Pensionsvertrag gemachten Angaben der Wahrheit 
entsprechen und ich mit den Konditionen einverstanden bin. Die AGB der Hundepension 
Bella Block habe ich gelesen und akzeptiere diese.

___________________________ ___________________________________
                  Ort, Datum Unterschrift des Eigentümers/Halters des Hundes

Die Hundepension Bella Block bestätigt Ihre Buchung.

___________________________ ___________________________________
                  Ort, Datum Matina Block – Hundepension Bella Block
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Hundepension Bella Block

Pensionsvertrag
Zwischen dem Hundeeigentümer/Hundehalter des in Pension gegebenen Hundes 
und der Hundepension Bella Block wird ein Pensionsvertrag abgeschlossen. Die hier 
aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Bestandteil eines jeden 
Pensionsvertrages.

Pflichten der Hundepension Bella Block
Der Hund wird während der angegebenen Zeit in der Hundepension Bella Block
untergebracht.

Die Hundepension Bella Block verpflichtet sich, diesen in den dem Hundeeigen-
tümer/Hundehalter bekannten Räumlichkeiten unterzubringen und zu versorgen.

Die Hundepension Bella Block verpflichtet sich, den Hund artgerecht unterzubringen 
und das Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu beachten.

Die Hundepension Bella Block gewährleistet jedem in Pension gegebenen Hund 
während der vereinbarten Pensionsdauer auf dem umzäunten Gelände ausreichend 
Freilauf sowie Sozialkontakte zu Menschen und Hunden zu verschaffen.

Der Hundeeigentümer/Hundehalter wird durch die Hundepension Bella Block 
unverzüglich benachrichtigt, wenn bei seinem Hund gesundheitliche oder psychische 
Störungen auftreten oder der Hund Eingewöhnungsprobleme zeigt, die das gewöhn-
liche Maß übersteigen.

Wichtige Hinweise
Der Hundeeigentümer/Hundehalter wird vor Aufnahme des Hundes darauf hinge-
wiesen, dass sein Hund auf eigene Gefahr in die Pension gegeben wird. Dieses bezieht 
sich ausdrücklich auf die anderen in Pension befindlichen Hunde bzw. auf Auseinan-
dersetzungen zwischen den Tieren und deren Verletzungsfolgen.

Bei durch Krankheit oder Unfall verstorbenen Hunden kann mit Ausnahme von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit kein Schadensersatz verlangt werden. In anderen 
Fällen wird der Schadensersatz auf 500 EUR beschränkt. 

Fotos, die während des Pensionsaufenthaltes des Hundes gemacht werden, dürfen 
auf der Homepage der Hundepension veröffentlicht werden, wenn nichts anderes 
vereinbart wurde.

Die persönlichen Vertrags- und Registrierungsdaten unterliegen dem Datenschutz 
und werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Die Daten dienen lediglich 
der internen Verarbeitung und Rechnungsstellung.


